
Willkommen im Club

Vereinsordnung für ein
einvernehmliches Miteinander

beim 1. PSC Lüneburg

So, jetzt bist du also Mitglied und kannst nach
Herzenslust Billard spielen. Aber die
Mitgliedschaft in einem Verein ist auch mit ein
paar Pflichten verbunden, und einige
Regelungen, die sich als sinnvoll erwiesen
haben, sollten eingehalten werden. Im Grunde
genommen lässt sich alles in drei Kernsätzen
zusammenfassen ...



Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es

Jedes Mitglied ist aufgerufen, eigeninitiativ tätig zu werden bei
der Beseitigung von Missständen und der Verschönerung
unseres Vereinsheims.

Wenn dir was stinkt: pack’s an.

Hol dir für größere Aktionen Unterstützung ins Boot.

Abwasch
Da wir auch Gäste bewirten, funktioniert es nicht, wenn jeder
nur sein Glas abspült nach dem Motto: ICH habe MEIN Glas ja
abgespült - ICH brauche keinen Abwasch zu machen.

An manchen Tagen kommt einiges zusammen, was gespült
werden muss. Dennoch ist es eine Sache von wenigen
Minuten, einen Abwasch durchzuziehen, ebenso, das
abgetropfte Geschirr vom Vortag in die Schränke zu räumen.

Wenn man dies oder das ab und zu mal macht, dann braucht
man auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man sein
benutztes Glas dann nur auf die Spüle stellt.

Und wenn du meinst: dieses Handtuch sollte mal gewaschen
werden ...  GERNE: mitnehmen, waschen, wieder mitbringen!

Ordnung
Betrachten wir unser Vereinsheim als unser gemeinsames
Wohnzimmer und halten es wie ein solches in Ordnung:

Möbel nicht im Weg rumstehen lassen

CDs zurück in ihre Hülle legen

Abfälle und Kleckereien beseitigen

Im Kühlschrank: erst die angebrochene Flasche einer Sorte
aufbrauchen, bevor die nächste davon geöffnet wird.



Reinigungsdienste
Unser Reinigungsbeauftragter erstellt ca. halbjährlich
Reinigungspläne für Halle und Toiletten. Die werden per email
verschickt und hängen auch aus.

Trag dir deine Termine am besten in deinen Kalender ein

Tausch deinen Dienst, wenn du verhindert bist

Wenn du deinen Dienst erledigt hast:

unterschreib auf dem ausgehängten Plan

erinnere den Nächsten auf dem Plan an dessen
kommenden Dienst (per Telefon, email, WhatsApp,
SMS oder persönlich)

Unseren Müll werfen wir in die Müllcontainer von McFit, die auf
dem Parkplatz stehen (das ist so mit denen verabredet).

Sollten die Restmüll-Container verriegelt sein:
Restmüll-Tüte in die erste Vorhalle stellen.

Papiermüll bitte ohne Plastiktüte in den blauen Container
werfen.

Tresendienste / Öffnungszeiten
Wir sind auf Einnahmen durch Gäste angewiesen, und diese
kommen nur, wenn sie wissen, dass geöffnet ist.

Daher ist es sehr erwünscht, dass jedes Mitglied seine
Anwesenheit vorab in unseren Online-Kalender einträgt. Das
ist mit ein paar Klicks auf dem Smartphone (oder Computer)
erledigt. (Wie es genau geht, steht in deiner Neumitglieds-
Begrüßungs-email).

Als anwesendes Mitglied bist du Gastgeber und verantwortlich
für die Betreuung unserer Gäste.

In unsere WhatsApp-Gruppe PSC - Wer ist da? haben sich die
meisten Mitglieder und auch viele Gäste eintragen lassen,
außerdem gibt es die Gruppe PSC-Members only. In beiden
Gruppen kannst du fragen, ob jemand Lust auf ein Match hat.
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Üb immer Treu und Redlichkeit
Denk daran, deinen Verzehr im Kassenbuch einzutragen und
zu bezahlen, wenn du gehst. Offene Posten sind immer lästig
und sollten ganz seltene Ausnahmen bleiben.

Das Kassenbuch ist ein Dokument!
Es muss sorgfältig und leserlich geführt werden!

Bist du der Erste im Vereinsheim:

hol ggf. die Abrechnung vom Vortag nach

zähl den Kassenstand nach und vergleiche mit dem
Eintrag im Kassenbuch. Bei gravierenden
Abweichungen: kontaktiere denjenigen, der die letzte
Abrechnung gemacht hat und versucht gemeinsam, die
Abweichung zu klären. Gelingt das nicht: informiere
unseren Kassenwart (kassenwart@psc-lg.de) und
schreib eine kurze Notiz ins Kassenbuch

Leg für Gäste zwei Zeilen an: eine für die Spielzeit (z. B.
2 Pers. Pool, 18h00 - 20h30), eine für Verzehr

Bist du der Letzte im Vereinsheim: mach die Abrechnung.

Beachte den Datenschutz
Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des PSC werden unter
Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene
Daten von Mitgliedern des PSC verarbeitet.

Den Mitgliedern des PSC ist es untersagt, personenbezogene
Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt
zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen.
Diese Pflicht besteht auch über das  Ausscheiden aus dem
PSC hinaus.


